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A n fra g e b ea n t wo r tun g 

29 0 0ktobax- 1952 

Die Abg.E ben b i c hl e r und Genossen haben rum l5 0 0ktober 1952 
an den Bundesminister für Justiz eine Anfrage, betreffend widerrechtliche 

Verurteilungen bei Fleischverkäufen, gerichtet, in der sie fragen, 

1. ob der Herr Justizmin1ster bereit s~i, eine Form zu finden, welche 
geeignet ist, allen jenen Personen, welche auf Grund der gesetzwidrigen . 

. angeführten Preisverordnungen des Bundesministeriums für Inneres 
verurteilt wurden, nahezulegen, dass sie Gnadengesuche einbringen und auf 
diesem Wege die Behebung der Folgen der auf Grund d~r gesetzwidrigen 
Preiskundmachungen gefällten Urteile erreiQht wer.den kann, und 

2. oh er geneigt sei, bezüglich aller diesbezüglichen Strafverfahren 
von .Amts wegen die sofortige Einstellung zu veranlassen. 

~!ese Anfrage beantwortet nunmehr Bundesmihister für Justiz Dr.G e r ö 

wie folgt, 

Zu Punkt 1) der Anfrage: Wahrend eine Amnestie als Generalakt der Staats ... 

führung .. von Amts wegen erlassen u~d inder Regel auch von Amts wegen durch-
'\ 

geführt wird, sollen individuelle Gnad.enakte, durch die aus Gründen der 

:B111igkeitAusnahmen vom Recht gemacht werden sollen, niemandem aufgedrängt 

werden. Es ist vielmehr, wenigstens soweit es sich nicht um Jugendliohe han4i, 

delt, Sache d.es Betröffenen, um Gnade anzusuchen. 1JIlürde nun die Justizver­

waltun€, wi~ das die Herren Interpellanten vrunschen, einem Verurteilten 

"nahelegen", ein Gnadengesuch einzubringen, so würde das Gnadenverfahr·en 

von .Amts wegen in/Ga.ng gebrn.cht werden. die Gerichte würden sich unter 

Umständen der Gefahr aussetzen, dass ein Verurteilter erklärt, er wolle, 

,da. ihm nicht Recht wurde, auch keine Gnn.de in Anspruch nehmen. Wichtiger 

ist, dass ein solches Vorgehen aber auch vom Verurteilten leicht als eine 

Art Zusage der Begnadigung aufgefasst werden könnte. Eine solche Zusage Z~ 

erteilen, wäre aber das Bundesministerium für Justiz nicht befugt, denn 

d~s Recht der Begnadigung der von den Gerichten rechtskräftig Verurteilten 

steht alle~n dem H,errn Bundespräs~denten zu, mag er dieses Recht auch nur 

auf Vorschlag des Bundesministeriums für Justiz ausüben (Art,65 Abs.2 lit.e 

und Art_61 B.-VG.). 

Aus diesen Gründen sehe ich~oh nicht in der Lage, dem im Punkt 1) 

der Anfrage geäusserten Vfunsch zu entspreohen. Soweit es sich aber den 

Herren Interpellanten ledigli,ch darum handelt, dass die 'in Betracht 

kommenden Ve~urteilten auf die Möglichkeit hingevdesen werden; ein O~aden­

gesuch einzubringen, SO bedarf es keiner besonderen Massnalunen dar Justiz~--
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verwaltung. ~enn eretetUI darf die Möglichkeit einer ;Begna.digung Verurteilter 

s ch1~cl?thill als allgemein bekannt vor~.usgesetzt werden, und zweitens kann 

anl:enomDl~n werden, dfl,filS die duroh das ~rkenntnis des Verfassungsgerichts­

hofes über die sogenannten Fleisclipre~sverordnungen .gesohaffene Lage den 

daraa Interessierten bereits bekannt geworden ist~ Diese gehören ja nioht 

etwa heterogenen 13evölkerungssohichten, sondern vvenigen 13erufsgruppen an, . 

die in Berufsverbänden organisiert sind, deren O~gane die Verurteilten 

in~1viduell im Wege der Rechtsbelehrung oder generell durch die Faohpresse 
. . 

über den d.en Verurteilten offenstehenden GnaUenwee un,tarriohtet. haben oder 

unterrichten können. 

Zu Punkt· 2)'der Anfraße: Der hier erhobenen Forderung ist bereits 
. ., 

~Z'ch den Erlass des Bundesministeriwns für Justiz vom 30.August-1952, 
~ . . .; 

JMZ1.12.238-9/52$ voll Rechnung getragen worden • 

..... - ....... 

Dieser Erlass, der der Anfragebeantwortung angeschlossen ist, 

hat folgenden Wort1~ut: 

"An alle 

Oberstaatsanwaltschaften 
und 

Staataanwaltsohaften 

Der Verf'assungsgerich1;shof hat mit Erkenntnis vom 1.Juli 1952, 

Zl.V 81.22, V 11/22, V 14/52 2 die Kundmachung des Bundesminlsteriums für 
11 

Inneres VQm 7.November 1950, Zl.137.51D-ll/1950 (verlautbart im Amtsblatt 

zur Wiener Zeitung vom. 9.November 1950, Nr. 260) , soweit sie durch die Kund­

machUftgen des Bundesministeriums für Inneres vom 15.November 1951, 

~1.155.807-1l/l951 (Amtsblatt surWiener Zeitung vom 17.November 1951, Nr,,266). 

und voin 3C>.April 1952, Zl.69.552-l1/~952 (lUntsblatt zur \"liener Zeitung 

vom 4.~1 1952. lfr.l05),in ihrem rechtlichen Bestande unberührt geblieben 

1at, ~ls gesetzwidrig aufgehoben, hat. im übrigen festgestellt, dass di~ 

'heiden lfundmaohungen des-·l>1Iil1l"esministel'iums für Inneres vom 1. November-1.~ 
Zl.11l.SlQo..ll!1950, und vom I5a.November I951s Zl.155r;807 .... 11/1951, ihrem 

~a.l1Z8n Inhal t nach gesetzwidrig waren~ und hat söhliesslich a.usgesprochen. 

dass Aer Bundesminister für _ Inneres· gemäss Art.139 Abs~ 2 B. -VG. Und § 60 :,' • 
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Abs.2 VfGG. v$X'pf11chtet ist, die obige AufhebUl;lg und Fe.ststellung 

unverzülÄliQ~illl lhMdesg~setzbla.tt kUndzurnachenc 

Eine Ab~ehrift des Spruches sowie der Entsche:i.dungsgriinde dieses·· 

Erkenntnisses, das vora.ussichtlich demnächst "im Bundeggesetzblatt kund­

gemacht wardEIn wird., ist angeschlossen. 

Die den Gegenstand des Erkenntnisses bild.enden Kundmachungen des 

Bundesrninisteriums für Inneres betreffen .die Festsetzung der Preise 

bestimmter Fleiscllsorten. Es kann ihnen da.her für die 13eurteilung 

einer Tat naoh den ~§ 1 und 2 Abs.2 und 3 desPr.;;i~ttQ~bereigesetzes, 

BGJ51.Nro 92/1950. 13Qdeutung zukommen~ 

Die Oberstaat.sanwaltschaften undStaa.tsanwaltsohntten werden efsucht, 

in Strafverfallren wegen Vergehen oder ttbertretungen nach den eben be­

~eichnetan Gesetzasstellen, soferne es sich um Überschreitungen der Preise 

von Fleischwaren handelt, bei ihrer Antragstellung auf das erwähnte Er­

kenntnis des Verfassungsgerichtshofes Bedacht zu nehmen, mi"4· ihrer end~ 

gültigen Antragstellung jedoch bis zu der bevorstehenden Kundmachung des 

Erkenntnisses im Bundesgesetzblatt zuzuwarten. 

Ist ein verurteilendes Straferkenntnis, das auf Grund einer der vom 

Verfassungsgerichtshof nunmehr als gesetzwidrig er~lärten Kundmachung eh 

ergangen ist,bereits in R.echtskraft erwachsen, so ist, sofern aus dem 
.i 

Akteninhalt zu entnehmen ist, dass das Gericht zwar gegen die Anwendung 

der Kundmachung aus dem Grunde der Gesetzwidrigkeit Bedenken gehabt, 

nichtsdestoweniger es aber unterlassen hat, gem.,A:d.89 Abs.2 BO,-VG. das 

Verf~hren zu unterbrechen und den Antrag auf Aufhebung dieser ICundml'l,chung 

beim Verfassungsge:flichtshof zu stellen, die Erhebung einer Niohtigkeits­

beschwerde zur Wahrung des Gesetzes (§ 33 StPO.) anzuregen. In allen., 

s,1\deren fällen können durch solohe Urteile verhängte, aber poch nicbt oder 

nicht zur Gänze verbüsste Stra.fen allenfa.lls im Gnadenwege na.chgesehen 
werden. II 

... - ..... - ... 
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